
Auszug aus dem Protokoll I 
des Regierungsrates des Kantons Zji 

Sitzung vom 19. Dezember 1979 

5059. Quartierplan. Am 25. Oktober 1979 ersuchte der Ge- W e t t s w i l a . A . 
ineinderat Wettswil a. A. um Genehmigung seines Beschlusses 
vom 17. September 1979 betreffend Festsetzung des privaten 
Quartierplans Oberhusen-Weid. Dieser Beschluss wurde am 
21. September 1979 im kantonalen Amtsblatt veröffentlicht 
und den betroffenen Grundeigentümern schriftlich mitgeteilt. 
Gemäss Zeugnis der Kanzlei der Baurekurskommissionen des 
Kantons Zürich vom 23. Oktober 1979 sind gegen die Quar­
tierplanfestsetzung keine Rekurse eingereicht worden. 

Das Quartierplangebiet wird im Norden durch die Egg­
strasse, im Osten durch den Waldrand und die Bauzonen­
grenze, im Süden durch die nördliche Grenze des bereits 
überbauten Grundstücks Kat.-Nr. 1066 und die südliche 
Grenze von Grundstück Kat.-Nr. 333, im Westen durch die 
westliche Grenze von Grundstück Kat.-Nr. 333, eine Waldpar­
zelle, die Chilenholzstrasse, die Wannächerstrasse, die von 
Punkt 606 bis Punkt 590 verlaufende Geländekrete, ein Teil­
stück der Dettenbühlstrasse, ferner durch den Verlauf der 
westlichen Grundstückgrenzen der an der Oberhuserstrasse 
situierten bereits überbauten Grundstücke Kat.-Nrn. 798, 799, 
756, 1076 und 1077 begrenzt. Das ganze Quartierplangebiet 
liegt vollständig innerhalb des generellen Kanalisationspro­
jekts der Gemeinde Wettswil a. A. wie auch innerhalb der 
Bauzonen gemäss geltendem Zonenplan und ist, mit Aus­
nahme der Grundstücke Kat.-Nrn. 798, 799, 756, 1076, 1077 
und 333, der Teilbauordnung Oberhusen-Weid unterstellt, die 
mit Beschluss Nr. 2700/1978 vom Regierungsrat genehmigt 
wurde. Auch im kantonalen Gesamtplan, Teilrichtplan Sied­
lung und Landschaft, ist das Gebiet Oberhusen-Weid als Bau­
gebiet enthalten. Die für das Quartierplangebiet Oberhusen-
Weid erforderliche Grunderschliessung ist vorhanden. 

Der strassenmässigen Erschliessung der nördlichen Teil­
fläche des Quartierplangebiets dienen die von der Eggstrasse 
abzweigende Oberhusenstrasse (Stichstrasse) und die davon 
abzweigende Stichstrasse J. Für die strassenmässige Er­
schliessung der südlichen Teilfläche des Quartierplangebiets 
dient die Junggrütstrasse (Stichstrasse). Aufgrund der Teil­
bauordnung Oberhusen-Weid und der vorliegenden Bau- und 
Niveaulinien ist für einen allfälligen späteren Bedarf die 
Möglichkeit offengelassen, die beiden Stichstrassen Ober­
husenstrasse und Junggrütstrasse durch entsprechende Ver­
längerungen zu einer durchgehenden Strassenvcrbindung aus­
zubauen. Zusätzlich dienen für Fussgänger neben den zum 
Teil bereits bestehenden Fusswegverbindungen auch das zu 
verlegende Teilstück der Dettenbühlstrasse und der neu zu er­
stellende Wannächerweg sowie verschiedene interne Fussweg­
verbindungen. 

Die mit je 22 m an der Oberhusenstrasse und an der 
Langgrütstrasse festgelegten Abstände der Baulinien entspre­
chen der Bedeutung dieser Strassen. Die im Baulinienplan für 
die Eggstrasse und ein Teilstück der Dettenbühlstrasse einge­
tragenen Baulinien stimmen mit den vom Regierungsrat 
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bereits genehmigten Baulinien überein (vgl. RRB Nrn. 5663/ 
1976 und 4359/1970). An der Dettenbühlstrasse werden die 
bestehenden Bau- und Niveaulinien teilweise aufgehoben. 

Die Niveaulinien weisen Maximalsteigungen von 7,5 % 
bei der Oberhusenstrasse und von 8,45 % bei der Junggrüt­
strasse auf. 

Der Gemeinderat wird gemäss § 6 lit . a Planungs- und 
Baugesetz den vorliegenden Beschluss zu veröffentlichen 
haben. 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
b e s c h l i e s s t d e r R e g i e r u n g s r a t : 

I . Der Beschluss des Gemeinderates Wettswil a. A. vom 
17. September 1979 betreffend Festsetzung des privaten Quar­
tierplans Oberhusen-Weid wird gemäss den eingereichten Plä­
nen genehmigt. 

I I . Mitteilung an den Gemeinderat Wettswil a. A., 8907 
Wettswil (für sich imd zuhanden der beteiligten Grundeigen­
tümer, unter Rücksendung eines Plandossiers mit Genehmi­
gungsvermerk und zur Veröffentlichung), sowie an die Direk­
tion der öffentlichen Bauten. 

Zürich, den 19. Dezember 1979 

V o r dem R e g i e r u n g s r a t 
Der Staatsschreiber: 

Roggwiller 


